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16  400.11

4.3 Abstände und Baulinien

4.3.1 Oberirdische Bauten (Bauten und Bauteile, die über dem 
gewachsenen Terrain liegen)

§  52 Hauptbauten # *

1 Der Grenzabstand wird bestimmt durch das mit Hilfe aller Grenzabstände ge-
bildete Polygon.
2 Massgebend für die Berechnung des Grenzabstandes sind die Fassadenlän-
gen und die Geschosszahlen. Unabhängig von den in den Zonenvorschriften 
der  Gemeinde  festgelegten  GebäudeproDlen  gilt  für  die  Bemessung  des 
Grenzabstandes eine Fassadenhöhe bis 4,5 m als eingeschossig. Für weitere 
Geschosse kommen je 3,5 m dazu (vgl. nachstehende Konkordanztabelle zur 
Berechnung des Grenzabstandes; GZ = Geschosszahl, FH = Fassadenhöhe, 
FL = Fassadenlänge):8) *

      GZ 1 GZ 2 GZ 3 GZ 4 GZ 5
      FH bis 4,5 m FH 4,5–8 m FH 8–11,5 m FH 11,5–15 m FH 15–18,5 m
FL bis 6 m 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
FL über 6–12 m 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
FL über 12–24 m 3,0 4,0 5,5 7,0 8,5
FL über 24–36 m 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0
3 Gemessen wird die für den Grenzabstand massgebende Fassadenhöhe ab 
dem Schnittpunkt der Fassade mit dem tiefsten Punkt des gewachsenen Ter-
rains bis zum Schnittpunkt der Fassade mit der Oberkante Sparren (Rohmass).
a. * Giebeldreiecke von mehr als 6 m Höhe (Schnittpunkt der Fassade mit der 

Oberkante Sparren bis First Oberkante Sparren) werden um ihre halbe 
Höhe zur Fassadenhöhe hinzugerechnet.9)

b. * Beträgt die Dachneigung traufseits mehr als 60°, wird die Fassade bei 
Satteldächern bis zum First und bei Mansardendächern bis zum MittelDrst 
voll gerechnet.10)

c. * Fassadeneinschnitte  werden  nicht  berücksichtigt,  wenn  der  Einschnitt 
nicht mindestens 4,00 m lang ist oder 1/4 der Fassadenlänge beträgt.11)

4 Ist der Baukörper
a. * in der Höhe gestaffelt und/oder in der Tiefe abgesetzt,12) oder
b. * in der Bau=ucht mindestens 20° geknickt,13)

sind für jeden derart begrenzten Teil des Baukörpers die Grenzabstände ge-
sondert zu berechnen. Die Messweise ergibt sich aus den Anhängen.

8) Vgl. Anhang 1, S. 1.
9) Vgl. Anhang 1, S. 1.
10) Vgl. Anhang 1, S. 2.
11) Vgl. Anhang 1, S. 3.
12) Vgl. Anhang 1, S. 4.
13) Vgl. Anhang 1, S. 5.

* Änderungstabellen am Schluss des Erlasses GS 33.0340
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 Erschliessung von Grundstücken 

Die Erschliessungsvorschriften sind im Strassenreglement der Ge-
meinde Pratteln geregelt. 
 

  

 Quartierplanungen, Ausnahmeüberbauung nach einheitlichem Plan 17 

1 Quartierplanungen und Ausnahmeüberbauungen nach einheitli-
chem Plan bezwecken eine haushälterische Nutzung eines zusam-
menhängenden Teilgebietes der Bauzonenfläche. Überbauungskon-
zepte nach diesen Verfahren sind architektonisch überdurchschnitt-
lich gestaltet, verkehrstechnisch zweckmässig erschlossen und bie-
ten eine hohe Wohnqualität. 

2 Mehrnutzung in den Wohnzonen und den Wohn- und Ge-
schäftszonen  
Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Bauausschusses für 
neue Bebauungen in den W- und WG-Zonen, welche auf Arealen von 
mehr als 2‘000 m2 erstellt werden, Ausnahmen von den Zonenvor-
schriften wie folgt gestatten: 

 Maximale Mehrnutzung, welche durch den Gemeinderat   
 bei Vorliegen von Überbauungen nach einheitlichem Plan   
 gemäss § 50 RBG im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens gestattet werden kann: 
 
Planungs¬ Bebau- Nutzungs- Gebäude- Fassaden- Gebäude- Wohnungs- 

verfahren ungsziffer ziffer länge höhe höhe zahl  

 absolut absolut     
  
Ausnahmeüberbauung nach + 5 % + 5 % + 30 %     -     -     + 1  
einheitlichem Plan in        
W1a / W1b 
 
Ausnahmeüberbauung nach + 2 % + 6 % + 30 %     -     -     + 1  
einheitlichem Plan in        
den übrigen W und WG-Zonen       
  
 Maximale Mehrnutzung, welche im Rahmen von Quartierplanungen   
 im vereinfachten Verfahren erlassen werden kann:  
 
Quartierplanung im ver- + 7 % + 10 % frei     +3 m     +3 m     + 2  
einfachten Verfahren   

3 Mehrhöhen in den Gewerbe- und Industriezonen  
Im Rahmen einer Ausnahmeüberbauung nach einheitlichem Plan 
kann der Gemeinderat die Erhöhung der maximalen Gebäudehöhe 
in Gewerbe- und Industriezonen um 3.00 m gestatten, sofern das 
Areal mindestens 3'000 m2 umfasst. 
Der Gemeinderat kann in Gewerbe- und in Industriezonen Quartier-
pläne im vereinfachten Verfahren erlassen, deren Gebäudehöhen 
das zonenspezifische Maximum um maximal 6.00 m überschreiten, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Erwägung RRB 1478 vom 25.10. 2016) 
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Grundstück-Auszug Terravis 
 
Daten des Grundbuchs 
Diese Daten haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit 

Pratteln (BL) / CH227843175977 / 1172 / - / 2831 / - 
Grundstücksart: Liegenschaft

Grundstückbeschreibung
Politische Gemeinde / BfS-Nr. Pratteln / 2831

Grundbuchname Pratteln

Grundstück-Nr. 1172 / - / 2831 / -

E-GRID CH227843175977

Beschreibung

Fläche 2374 m2

Plan-Nr. 23

Lagebezeichnung Aegelmatt

Bodenbedeckung Gartenanlage, 2254 m2
Gebäude, 120 m2

Gebäude/Bauten Einfamilienhaus, EGID: 422795, Flaechenmass: 120 m2, Anteil auf Grundstück: 120 m2
Adresse: EGID: 422795, EDID: 0, Wartenbergstrasse 47 4133 Pratteln

Anmerkungen aus amtl. Vermessung

Mutations-Nr aus amtl. Vermessung 7051

Dominierte Grundstücke

Keine

Eigentum

20.11.1969 L1690 Erbgang
06.03.1984 L293 Erbgang

1/1, Gesamteigentum
Gessler-Schneiter Ernst und Gertrud, Erben,
EGBPID: CH631779591336 (Erbengemeinschaft)

  Adelheid Verena Gessler Armyros, EGBPID:
  CH315924177912, weiblich, Basel BS und Pratteln
  BL, 07.01.1943
  Regina Staehelin-Gessler, EGBPID: CH307959241755,
  weiblich, Amriswil TG, 30.03.1931
  Peter Gessler, EGBPID: CH391779245902, männlich,
  Basel BS, 25.09.1928

Anmerkungen
Keine

Dienstbarkeiten
L821
19620105.L100

Last:  Drainageleitung
Zugunsten Einwohnergemeinde Pratteln, CHE-115.091.259,
EGBPID: CH814911827835, mit Sitz in Pratteln BL

05.01.1962

L858
19770715.L100

Last:  Näherbaurecht für Garage
Zugunsten Pratteln / CH454417785956 / 4365 / - / 2831 / -

15.07.1977

Grundlasten
Keine

Vormerkungen
Keine
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Daten bereitgestellt durch SIX Terravis AG 
www.terravis.ch

Grundpfandrechte
L3301
22291.2831

EREID: CH824037395070, Errichtungsdatum: 24.11.2004
Papier-Namenschuldbrief, CHF 30'000.00, max. 10%
Pfandstelle 1
Gläubiger:  Adelheid Verena Gessler Armyros, EGBPID:
CH315924177912, weiblich, Basel BS und Pratteln
BL, 07.01.1943; 02.12.2008, L2910
Gläubiger:  Peter Gessler, EGBPID: CH391779245902, männlich,
Basel BS, 25.09.1928; 02.12.2008, L2910
Gläubiger:  Regina Staehelin-Gessler, EGBPID: CH307959241755,
weiblich, Amriswil TG, 30.03.1931; 02.12.2008,
L2910

24.11.2004

Rangverschiebungen
Keine

Hängige Geschäfte
Tagebuchgeschäfte bis 30.11.2022

Keine
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Weitere Informationen

Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, welche das Grundstück betreffen
Nutzungsplanung (kantonal/kommunal) : Gefahrenzone Überschwemmung mittlerer Gefährdung

Nutzungsplanung (kantonal/kommunal) : Archäologische Schutzzone

Nutzungsplanung (kantonal/kommunal) : Wohnzone W2b

Kommunale Baulinien : Strassenbaulinie

Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) : Empfindlichkeitsstufe II

Bewertung
Keine

Externe Links
swisstopo https://map.geo.admin.ch/?swisssearch=CH227843175977

Korrespondenzadresse Eigentümer:
Name
Adresse
PLZ Ort

Adelheid Verena Gessler Armyros
Wartenbergstrasse 47
4133 Pratteln
Schweiz

Name
Adresse
PLZ Ort

Regina Staehelin-Gessler
Krähbühlstrasse 4
8044 Zürich
Schweiz

Name
Adresse
PLZ Ort

Peter Gessler
Friedensgasse 8
4056 Basel
Schweiz

Bezugsoptionen:
Geschichte
Eigentümer-History
Plan für das Grundbuch
ÖREB-Kataster
Erweiterter Auszug

N
N
N
N
Y

Grundbuchdaten:

Bereitgestellt durch: Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft

Aktualitätsstand: 30.11.2022

Auszug erstellt am: 30.11.2022 09:59:19
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Amtliche Vermessung Gde

Für die Richtigkeit und Aktualität der Daten wird keine Garantie übernommen.

Koordinaten 2'618'354, 1'263'022 12.04.2023
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Geoportals.Massstab 1: 500



Für die Richtigkeit und Aktualität der Daten wird keine Garantie übernommen.
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Geoportals.

Koordinaten 2'618'367, 1'263'020 12.04.2023

Benutzerkarte 1

Massstab 1: 2'000

Legende	-	Zonenplan	Gde	BL

Verbindlicher	Planinhalt

Altrechtlich

Wohnzone	W1a

Wohnzone	W1b

Wohnzone	W2a

Wohnzone	W2b

Zone	2	(W2)

Wohnzone	W3

Zone	3	(W3)

Wohn-	und	Geschäftszone	WG2

Wohn-	und	Geschäftszone	WG3
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Archäologische	1chutzzone

>berlagernde	Zone	zur	Erhaltung	der	Aussicht

Gefahrenzone	geringer	Gefährdung

Gefahrenzone	mittlerer	Gefährdung

>berlagernde	12ezialzone

Zone	mit	besonderen	Auflagen

Zone	mit	6ärmschutzauflagen

Zone	mit	besonderen	7echten

�rientierender	Planinhalt	Ge�einde
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Die aus dem Geoinformationssystem publizierten Daten haben nur informativen Charakter. Aus diesen Daten und deren Darstellung können deshalb
keine rechtlichen Ansprüche irgendwelcher Art abgeleitet werden. Auskunft erteilt die GIS-Fachstelle, Tel. 061 552 56 73.

© Kantonale Verwaltung Basel-Landschaft
Auszug aus dem Geoinformationssystem Basel-Landschaft
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Sanierung Schulhaus Aegelmatt
Das Schulhaus Aegelmatt stammt noch aus den 70er Jahren und muss dringend saniert werden. In
einem ersten Schritt ist ein Ersatz-Neubau für das bestehende eingeschossige
Kindergartengebäude vorgesehen. Wie andere Doppel-Kindergärten in der Gemeinde soll auch dieses
in Holzelementbauweise entstehen. Im zweiten soll dann die gesamte Schulanlage saniert werden.
Der Grund dafür liegt bei der Verfügbarkeit der benötigten Provisorien. Der entsprechende Baukredit
soll in der zweiten Jahreshälfte vor dem Einwohnerrat beantragt werden.

Das Schulhaus Aegelmatt platzt aus allen Nähten. Jährlich müssen Schülerinnen und Schüler des
Quartiers aufgrund Platznot auf andere Schulhäuser in der Gemeinde verteilt werden. Vor dem
Hintergrund der zusätzlichen Areal-Entwicklung «Gleis Süd» in nächster Umgebung zum Schulhaus, wird
es künftig mehr Schulraum brauchen. Ein Ausbau der Schulkapazitäten ist deshalb unumgänglich. Neu
soll die (sanierte) Schulanlage Aegelmatt mehr Schulräume und eine bessere Raumaufteilung vorweisen.
Zudem ist ein neuer Verbindungstrakt zwischen der Schulanlage und der Turnhalle geplant.

Vorgehen:  Aufgrund  anderer  Neubauten  in  der  Gemeinde  und  der  für  Sanierungen  benötigten
Provisorien hat sich der Gemeinderat für ein etappiertes Vorgehen entschieden. In einem ersten Schritt
soll ein Ersatz-Neubau für den eingeschossigen Kindergarten entstehen, bevor in einem zweiten Schritt
die Schulanlage gesamtsaniert wird.

Der entsprechende Baukredit soll  in der zweiten Jahreshälfte 2023 vor dem Einwohnerrat beantragt
werden.

 

Vorlesen

Pratteln - Sanierung Schulhaus Aegelmatt https://www.pratteln.ch/projekte/31525

1 von 1 31.05.23, 18:00
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